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«Doppelte» Bestrafung bei Steuerhinterziehung ist erlaubt 

 

Ein Verwaltungsrat war dafür zuständig, dass im Unternehmen A Baufahrzeuge zu überhöhten 
Beträgen von Unternehmen, die ihm gehörten, gemietet wurden. Für diese versteckte 
Gewinnausschüttung wurde der Verwaltungsrat wegen Steuerhinterziehung gebüsst. 

Gleichzeitig ermittelten die Steuerbehörden auch gegen den Geschäftsführer des Einzel-
unternehmens wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung und büssten ihn. 

Dagegen erhob der Verwaltungsrat Einspruch bei Gericht mit der Begründung, es dürfe 
niemand zweimal wegen derselben Straftat verurteilt werden. 

Das Bundesgericht lehnte den Einspruch ab. Es wies darauf hin, dass im Falle der Verurteilung 
einer juristischen Person wegen Steuerhinterziehung zusätzlich noch die für sie handelnden 
Organe oder Vertreter wegen Beteiligung bestraft werden könnten. Das Prinzip, dass niemand 
zweimal für die gleich Straftat verurteilt werden könne, werde nicht verletzt.  

Eine AG und ihre Organmitglieder seien verschiedene Rechtssubjekte, weshalb die hier 
verhängten Strafen unterschiedliche Personen betreffen würden. (Quelle: BGE 2C_872/2021 
vom 02.08.2022)   

 

 

Haftung von Eheleuten für Steuerschulden 

 

In der Schweiz werden die gemeinsamen Einkünfte und Vermögen von Ehepaaren 
zusammengefasst und gemeinsam besteuert. Die Steuererklärung von Ehepaaren wird von 
beiden unterschrieben und beide Eheleuten haften solidarisch und unbeschränkt für ihre 
Steuerschulden. Das bedeutet, dass die Steuerbehörden den ganzen Betrag entweder von 
einem oder vom anderen einfordern können. Dies gilt unabhängig davon, wer das Einkommen 
erwirtschaftet hat oder wer die Steuererklärung ausgefüllt hat. Hat ein Ehepartner 
Steuerschulden und kann sie nicht bezahlen, dann kann das Steueramt auf das Vermögen 
des anderen Ehepartners zurückgreifen.  

Wird ein Ehepartner zahlungsunfähig, entfällt die Solidarhaftung. Leben Ehepartner zum 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschulden getrennt, kann der «unschuldige» Ehepartner 
unter Umständen von der Haftung befreit werden. Er muss beweisen, dass er keinen 
Einfluss auf die Finanzen eines Partners hatte. Die genauen Regelungen zur Haftung von 
Ehepartnern für Steuerschulden variieren von Kanton zu Kanton variieren. 

Wichtig: Damit die Solidarhaftung in Form einer Haftungsverfügung aufgehoben wird, muss 
ein Gesuch dafür gestellt werden, weil das Amt nicht von sich aus handelt. Das Gesuch kann 
bereits im Veranlagungs- oder im Bezugsverfahren gestellt werden, wenn also die bereits 
rechtskräftige Veranlagung eingetroffen ist. Im Gesuch muss die Zahlungsunfähigkeit des 
Ehepartners bewiesen werden. 
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Arbeitgeberkontrollen nur von zugelassenen Organisationen 

 

Ab 1. Januar 2024 sind nur noch folgende Organisationen für Arbeitgeberkontrollen 
zugelassen: 

• von der Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) für die Prüfung von AHV-Ausgleichskassen 
zugelassene Revisionsunternehmen und leitende Revisoren 

• kasseneigene Arbeitgeberkontrolleure 

• die Revisionsstelle der Ausgleichskasse (RSA) 

• die SUVA. 

Dies bedeutet, dass keine anderen Organisationen Zugang zu Kontrollen und 
Informationen von Unternehmen haben. (Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung) 

 

Rückstellungen versus Eventualverbindlichkeiten 

 

Bei Jahresabschlussarbeiten stellt sich oft die Frage, ob für Ereignisse eine Rückstellung 
gebildet werden muss oder ob das Ereignis als Eventualverbindlichkeit gelten soll. 
Für Rückstellungen gelten folgende Kriterien kumulativ: 

• es handelt sich um ein vergangenes Ereignis, d. h. vor dem Bilanzstichtag und früher, 
• der Mittelabfluss ist mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50 % und 
• die Höhe des Mittelabflusses ist verlässlich schätzbar. 

Rückstellungen sind erfolgswirksam zu verbuchen.  Sie sind zu unterscheiden in 
ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwendungen und müssen im Anhang 
erläutert werden. 
Eventualverbindlichkeiten sind rechtliche oder faktische Verpflichtungen, bei denen ein 
Mittelabfluss zwar möglich, jedoch unwahrscheinlich erscheint, weniger als 50% 
Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Höhe des Mittelabflusses kann nicht verlässlich geschätzt 
werden. Eventualverbindlichkeiten werden nicht verbucht und erscheinen nur im Anhang des 
Geschäftsberichts. 
 
 
 
 
 

 

 

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den 

Inhalt der Beiträge übernommen werden. 


